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Gemeinde Dahlem 
Der Bürgermeister 
Hauptstraße 23 
53949 Dahlem 

Amtlicher Vordruck für die Erklärung 
zur Übernachtungsabgabe 

Telefon 02447 / 9555-19 
Telefax 02447 / 9555-55 

Mail: d.buchheim@dahlem.de 
 

Erklärung des Beherbergungsbetriebes zur Übernachtungsabgabe 
 

Die Erklärung zur Übernachtungsabgabe erfolgt gemäß § 7 der Satzung zur Erhebung einer 

Übernachtungsabgabe im Gebiet der Gemeinde Dahlem. 

 

   Kassenzeichen 

    

 
 
Name und Anschrift des Abgabenentrichtungsschuldners (Betreiberin oder Betreiber des 
Beherbergungsbetriebes) 
 
Name der Betreiberin oder des Betreibers  Vorname  
     

     
Telefonnummer  Faxnummer  E-Mail-Adresse  
      

     
Straße und Hausnummer  Postleitzahl  Ort 
      

      
sofern vorhanden:   sofern vorhanden:  
Registergericht   Registerart und Registernummer 
     

    
     
Name und Anschrift des Beherbergungsbetriebes, für den die Erklärung abgegeben wird 
     
Name des Beherbergungsbetriebes  Bettenanzahl  
     

    
Straße und Hausnummer  Postleitzahl  Ort 
      

 

 

Bemessung der Übernachtungsabgabe 
 

Die Übernachtungsabgabe beträgt gem. § 5 der Satzung ganzjährig je Gast und Übernachtung 1,00 €.  

Für Kinder und Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr beträgt die ermäßigte Übernachtungsabgabe 0,50 €. 
 

Abgabefrist 
 

Die Anzahl der Übernachtungen ist bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres 

einzureichen. Zur Prüfung der Angaben behält sich die Gemeinde vor, geeignete Nachweise zu 

verlangen. 
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A. Abgabenpflichtige Beherbergungsleistungen 

 

 

Anzahl der Übernachtungen   
   

 
davon Kinder/Jugendliche < 14 Jahre 

  

   

 
Nachrichtlich: 

  

Anzahl der Gäste  davon ausländische Gäste 
   

 

 

B. Beruflich bedingte Übernachtungen 

 

Übernachtungen, die beruflich bedingt zwingend erforderlich waren, sind nicht steuerbar und 

unterliegen somit nicht der Abgabenpflicht. Diese Übernachtungen sind in geeigneter Form 

nachzuweisen. 

 

Anzahl der Übernachtungen   
   

   
 

C. Übernachtungen anlässlich Klassenfahrten 

 

Übernachtungen für Klassenfahrten werden für Schüler und Begleitpersonal als nicht steuerbare 

Tatbestände abgerechnet und unterliegen nicht der Abgabenpflicht. Entsprechende Nachweise sind 

zu führen.  

 

Anzahl der Übernachtungen   
   

 

 

D. Erhebungszeitraum 

 

Kalenderjahr  □ 1. Kalendervierteljahr 
 □ 2. Kalendervierteljahr 

  □ 3. Kalendervierteljahr 
 □ 4. Kalendervierteljahr 

  □ abweichender Zeitraum 
  

  von   bis  

      
 

Ich versichere hiermit, dass ich die Angaben in dieser Abgabenerklärung wahrheitsgemäß nach 

bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. 

 

 

 

   

Ort und Datum  Unterschrift des Abgabenentrichtungsschuldners 
 


